
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/5/25 3Ob76/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1983

Norm

ABGB §1387

ABGB §1389

Rechtssatz

Ein Vergleich kann angefochten werden, wenn die Parteien sich in einem - gemäß § 871 ABGB relevanten - Irrtum über

die Vergleichsgrundlage befunden haben, wenn sie also gewisse Umstände als feststehend angenommen haben

(Vergleichsgrundlage) und nicht der Streitbereinigung unterwerfen wollten.

Entscheidungstexte

3 Ob 76/83

Entscheidungstext OGH 25.05.1983 3 Ob 76/83
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